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2.~Bureau
Auskunftsabteilung.

A. H. Q , am 17. März ISIS.

Aufstellung, unter welchen Bedingungen Verkehrsscheine
ausgestellt werden.

Nr. 20. 186.INI . LiV . JLOU.

Verkehrs¬
mittel Verkehrsbereich Zum Verkehr

benötigte Papiere Ausstellende Behörde(1) Bemerkungen

Motorrad
und

Automobil
Jede Ortsveränderung

Personalausweis
und besonderer
Erlaubnisschein

Armee-Verkehrsabteilung
(2.Bureau-AuskUnfts-Abtlg.)

(1) Sämtliche Personalausweise und zum
Verkehr berechtigende Papiere sind,
bevor sie der Militärbehörde zur Unter-
fortigung vorgelegt werden, durch die
deutsche Zivilbehörde, die hierfür voll
verantwortlich ist, au zufüllen.Verkehrssch-dne können höchstens
1 Monat Gültigkeit haben und lind
erneuerbar. Alle Verkehrssckeingesuche
sind von der sie weiterleitenden Behörde
zu begründen.

(2) Unter»Regupungsbezirk<ist in dem vonder 10. Armee besetzten Gebiete zu ver¬
stehen: a) Reg.-Bez.Trier, b) Reg.-Bez.
Koblenz, c) Fürstentum Birkenfeld,
d) Großherzogtum Hessen, e) Provinz
Hessen-Nassau(Brückenkopf Koblenz),
f) Provinz Hessen-Nassau(Brückenkopf
Mainz)

(3) Es können, solange nicht alle Personal¬
ausweise ausgegeben sind, Verkehrs-
Scheine von drei Monate Gültigkeit zum
Verkehr im Bereich des Reg.-Bez. (mit
Lichtbild) ausgestellt werden.

(4) Der Verkehr mit dem unbesetzten
Deutschland ist allen feindlichen Unter¬
tanen grundsätzlich untersagt. Jedoch:

1. Wird di » durch Ziffer Nr . 18823 vom 26 . Ja¬
nuar erlassene Verordnung , dis den Grenzrer-
kehr zwieehen dem Armeebereich und dem un¬
besetzten Deutschland regelt , aufrechterhalten,
da die Frontkarten in Zukunft dureh die Ad¬
ministratoren ausgestellt werden . (Die in der
neutralen Zone wohnenden Leute , die ja keine
Personalausweise besitzen , müssen eine Front¬
karte mit Lichtbild besitzen .)

2 . Können von der Armee - Verkehrsabteilung
unter Ausschluss jeder anderen Behörde aus¬
nahmsweise im allgemeinen Interesse liegende
Genehmigungen erteilt werden.

Zu Fuß,
zu Pferd,
mit Wagen
mit Be¬

spannung,mit
Fahrrad,
mit der

Eisenbahn.

Verkehr
innerhalb

des
Armee¬
bereicks

Innerhalb des
Regierungsbezirks(2;

Keine(Muß jedoch
den roten Personal¬

ausweis bei sich
tragen) (3)

Administratoren

Im Bereich der fran¬
zösischen Armeen
(8. u. 10. Armee)

Armeeverkehrsschein
(Außerdem den rotenPersonalausweis

bei sich tragen)
Administratoren

Ausreise
aus dem
Armee¬
gebiet

In die anstoßenden
Kreise Lothringens
oder des amerika¬

nischen Armee¬
bereichs

Verkehrsschein oder
Frontkatte

(Personalausweis)

Der General-Oberadmini¬
strator der Saat gebiete.—Die
Administratoren für den Be¬
reich Birkenfeldu.die Kreise:
Siminera, Zell, St. Goar,

St. Goarshausen, Unterlahn
In das Gebiet einer
der alliierten Armeen
(Von den anstoßenden

Kreisen abgesehen)

Armeeverkehrsschein
(Personalausweis) Armee-Verkehrsabteilung

Nach den alliierten
Länder, Elsaß-Loth¬
ringen, den neutralen
Ländern oder dem

unbesetzten Deutsch¬
land(4)

Passierschein
mit Lichtbild

Verkehrsamt der Armee¬
gruppe. (Gesrcbe si d übet
dieArmee-Verkehrsabteilung
zu Mten; durch den Gesuch¬
steller unter Beifügung von
2 Lichtbildern zu begründen.

NB. Alle in dieser Liste nicht vorgesehenen
Verkehrsscheingesuche sind der Arme»-
Verkehrsabteilung vorzulegen.

Der Oberbefehlshaber der 10 . Armee.
Der Chef des Generalstabes:

gez. Hell«.
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ft US oben oeröfsentlichlen neuen Berkehrsbessimmutiflett

geht hervor , daß von nun an nur der Chef der Militärver¬
waltung zuständig ist:

1. Zur Ausstellung von Verkehrssch einen innerhalv der
auf obiger Tabelle bezeichneten Grenzen.

2.  Zur Weiterleitung an die zuständige höhere Behörde
nach Prüfung uno Aeußerung aller Gesuche um Per¬
kehrsscheine, oie er nicht selbst ausstellen kann.

Alle Geleitscheingcsuche, welcher Art sie auch seien,
find also nunmehr einzig und allein an den Chef der
Militärverwaltung zu richten.
Diese neuen Verkehrsbestimmungen sind wie nachstehend

zu befolgen:
l^Rote Personalausweise.

Die roten Personalausweise  berechtigen die
Bewohner des Unterlahnkreises , in den Kreisen U nt er¬
lahm und St . Goarshausen — aber nur in diesen
Kreisen —, mit Ausnahme der unbesetzten Gemeinden, frei
zu verkehren.

Um in die Nachbarkreise des amerikanischen Bereichs zu
gehen, ist immer ein Verkehrsschein notwendig.

Die Ausgabe der roten Persvnalkarten , mit der mau
augenblicklich beschäftigt ist, wird durch den Kreisctappen-
kommandanten und die Platzmasore beendet. Sobalo sie
ansgeführt ist, Haben der Kreisetappenkommandant und die
Platzmajore nicht mehr Befugnis , die Ausweise, die den
späterhin in den verschiedenen Gemeinden ankommenden
Einwohnern neu auszustellen sind, zu unterzeichnen. Die
Bürgermeister haben die Ankunft dieser neuen Bewohner nor-
wendigerweise dem Chef der Militärverwalrung , der allein
befugt ist, ihre Personalausweise zu unterzeichnen, mit ;»
teilen . ^ a

Die roten Personalausweise , die das Armeeverkehrs¬
amt an die Kreis- verteilt , werden nicht umsonst abgegeben.
Um die Herstellungs - und Druckkosten zu decken sind sie
mit Mk. —,20 zu bezahlen. „ ^ r ,

Gemeinden, die diese Karten , ohne daß Zahlung von
ihnen gefordert wurde, erhalten haben, werden ersucht, den
Gegenwert sofort dem LandratSamt einzusenden. Alle die,
welche sie noch nicht empfangen haben, haben sich ans Land , j
ratsamt zu wenden, das die benötigten Karten gegen Brr-  ;
Zahlung verabfolgt.

II . Frontpassierkarten.
Die Frontpassierkarten werden nunmehr nur noch durch ,

den Lief der Militärverwaltung ausgestellt.
III . Verkehrsscheine.

Vom 1. Mai an sind alle Verkehrsscheingesuche auf :
den neuen Formularen einzureichen, bei denen auf dem s
Stamm (Souche)  das „G u t a cht e n d e r O r t s m i li t ä r-
oebörde"  ersetzt ist durch „Gutachten der Krers-
mililärverwaltung ", gefolgt von ,,G uta chr en der
Bezirksmilitäroberverwaltung ".

Verkehrsscheingesuchesind also von nun an weder den
Platzkommandanten noch den Platzmajoren zu unteroreiten.
Die Bürgermeister senden sie nach Hinzufügen ihres Gut¬
achtens unmittelbar an den Chef der Militärverwaltung.

Tre Bürgermeicher werden diesorhalb daran erinnert,
daß sre Lurch Abgabe ihres Gutachtens die Verantwortlichkeit
übernehmen und daß die, welche unbegründet - Verkehrs
schlingesuche befürworten , Gefahr laufen , wegen. schweren
Vergehens gegen ihre Pfticht vor das Militär -Polrzeigericht
gestellt zu werden.

Um die Prüfung der Verkehrsscheingesuchezu erleich¬
tern, sind sie, wie nachstehend angegeben, einzureichen:

1. Sind sie immer in lateinischen Buchstaben zu schreiben.
2. Ist obenan auf dem Stamm mit roter Tinte der Be¬

stimmungsbereich anzugeben, d. h. zu bezeichnen, ob
der Bestimmungsort im Bereich der französischen od»r

cCtmtxwn « troeu 1Ve« t irtJex \ m
lanb.

3 Muß hinterm Bestimmungsort Kreis oder Aecherungs-
kezirk angegeben werden.

4. Ist der abzutrennende eigentliche Verkehrsschein vorzu¬
bereiten und vom Gesuchsteller zu unterzeichnen. Jedoch
darf das Gültigkeitsdatum des Verkehrs-
fcheines nie vorher eingetragen  sein.

5. Handelt es sich um ein Gesuch um Geleitschein zwecks
Uebersiedlung  nach dem unbesetzten Deutschland,
so ist dieses mit besonderer Erklärung des Bürger¬
meisters zu versehen, worin dieser unter eigener Ver¬
antwortung bestätigt, daß es sich um eine derartige
Uebersiedlung handelt.

6. Allen Gesuchen um Erneuerung des Passierscheines ist
der abgelausene Ausweis beizufügen. Jedoch ist mit dem
Gesuch immer ein neuer Berkehrsschein vorzulegen,
da verfallene Scheine nicht verlängert werden dürfen.
Bevölkerung und Bürgermeister werden darauf hinge¬

wiesen. daß Verkehrsscheingesnche, die »ich nicht streng an
obige Vorschriften halten , ohne Prüfung verweigert werden.

Diez,  ven 24. April 1919.
Ter Chef der Militärverwaltung des Unteriahukreises.

Chat  ras , Major . ._

Republique Franpaise
Administration des Territoires

Allemands Occupfe
Cercle d’Unterlahn

(Hesse-Nassau).
Bekanntmachung.

Tie Bewohner des UnterlahnkreiseS, die im Besitze eines
Realienbuchs sind, welches von Belhagen und Klastng-Leipzig
1917 verfaßt wurde, muffen diese Bücher binnen 8 Tagen auf
der Mlitärverioaltung in Diez abgeben.

Tie Nichtbesolgung dieser Verordnung wird streng bestraft.
Tiez,  den 28. April 1919.

Der Cbes der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.
C ha t ra s, Major ._

Main -Krattwerke-Aktienqesellschaft.
Limburg  a . d. L., den 14. April 1919.

Die noch vorhandenen außerordentlich geringen Kohlen¬
vorräte und die Aussichtslosigkeit weiterer Zufuhren , so¬
wie die Unsicherheit in der Brannkohlenförderung de? Wester¬
walkwerkes erfordern es, alle Abnehmer zur größten Spar¬
samkeit zu ermahnen , damit es uns möglich ist, vorläufig
einen um 59 Proz . eingeschränkten Betrieb aufrecht zu
erhalten . Es wird sich kaum vermeiden lassen, daß stun-
oenweise abends der Strom ausbleibt und falls jeder Ab¬
nehmer nicht äußerst sparsam mit der Beleuchtung , ist,
sind wir gezwungen, vorläufig nur drei Tage in der Woche
Strom zu liefern. Während der Tageszeit wirk nin ent¬
weder vormittags oder nachmittags Strom zur Verfügung
stehen. '• _ r .,

Es kann damit gerechnet werden daß der ström gleich¬
mäßig die ersten Wochen hindurch entweder vormittags oder
nachmittags zur Verfügung steht, solange sich unser Betrieb
auftechterbalten läßt . Ten Leuten, welche im Besitze von
landwirtschaftlichen Motoren sind, wird hiermit Gfiegenhcit
gegeben, ' sich hiernach einzurichten.

J .-Nr . II . 3905. Diez,  den 22. April 1919- _
Abdruck wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Die

Herren Bürgermeister haben für möglichste Verbreitung zu
sorgen.

Der Vorsitzende de» » rei»a«»sM«fie».
Thon. '

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung de« Unterlahnkreise ».

Chatras,  Major.
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